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Zahl: LAD-VD-B280/14-2000 . 81.~======:.J Betr: Antrag der Abgeordneten Mag. TanClits, Mag. Firlinger, --
Or. Ofnar und Or. Fakter betreffend eine Wohnrechtsnovelte 
2000 - ~N 2000; Ausschussbegutad1tl.lnljl, St.llunljlnahme 

Bezug: 130aO,006012-L 1.312000 

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung erlaubt sich. zu dem mit obbez. 

Schreiben gemäß § 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Nationalrates 

übermittelten Antrag der Abgeordneten Mag. Tancsits, Mag. Firlinger, Dr. Ofner und 

Or. Fekter betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, das Mietrechtsgesetz, das 

Wohnungseigentumsgesetz 1975, das Richtwertgesetz und das 

HeiZkostenabrechnungsgesetz geandert werden und das Hausbesorgergesetz 

aufgehoben wird (Wohnrechtsnovelle 2000 - WRN 2000), mitzuteilen, dass dazu 

grundsätzlich keine Änderungs- bzw. ErganzungSWOnsche vorgebracht werden. 

Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass - entgegen dem Titel des 

vorliegenden GesetzesV'orschlags - in Art. 6 das Hausbesoroeraesetz nicht 

aufgehoben, sondern geändert wäret 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Cr. Rauc.hbauer eh. 
(Leiter des Verfassungsdienstes) 

1213/SN XXI. GP - Stellungnahme  (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




